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" Kantone Graubiinden, Aargau. 85

verpflichtet ist, sowie auch der Betrieb von Nebenbeschiiftigungen
ircendwelcher Art ist den Hauptlehrern an beiden Lehranstalten
nur mit Bewilligung des Erziehungsrates gestattet.

Art. 11. Die zurzeit an der Kantonsschule und am Seminar
angestellten Hauptlehrer, sowie die Hilfslehrer mit voller Stunden-
zahl erhalten vom 1. Januar 1918 und vom 1. Januar 1919 an je
eine aulerordentliche Gehaltszulage bis auf Fr. 500. Auf die
gleichen Zeitpunkte erhalten die zurzeit angestellten Hilfslehrer mit
geringerer Stundenzahl Gehaltszulagen nach Malgabe des Budgets.
Die ordentliche jihrliche Gehaltserhthung der Hauptlehrer betrigt
1918 und 1919 je Fr. 100 und spiiter. je Fr. 200 bis zum Maximum.

Art. 12. Diese Verordnung ersetzt diejenige vom 29. Oktober
1907 und tritt im vollen Umfange mit dem 1. Januar 1919 in Krait.

Alle mit dieser Verordnung im Widerspruche stehenden Be-
stimmungen fritherer Verordnungen sind aufgehoben.
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XVIIl. Kanton Graubinden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1918.
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X1X. Kanton Aargau.

1. Primarschule.

1. Lehrplan fiir die sechsklassigen Arbeitsschulen des Kantons Aargau.
(Vom 27. April 1918.)

Der Erziehungsrat des Kantons Aargau, in Vollziehung von § 51
des Schulgesetzes, erliit mit Genehmigung des Regierungsrates
folgenden Lehrplan fiir die Arbeitsschulen.

I. Klasse (9. Altersjahr).

\ 1. Strieken:

a) Ubungsstiick zum Erlernen der rechten und linken Maschen,
der Randmaschen, des Aufnehmens und Abnehmens;

b) Glatt gestrickte Striimpfe mit 80 Maschen Anschlag. Material:
helles, einfarbiges Makogarn.

2. Nihen:

a) Elementare Ubungen: Einfideln des Niihtlings, Handhabung
der Nihnadel, Gebrauch des Fingerhuts, Bildung eines Knotens ;

b) Ubungsstiick zum Erlernen des Vor-, Stepp-, Hinter- und
Nebenstichs. Material : Etamine:

¢) Erlernen des Saumlegens und Siumens an einem Taschentuch
und Anwendung an einer Schulschiirze:

d) Elementare Ubungen im Zuschneiden.



	Kanton Graubünden

